
H.~2~b1IUr Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gesetzgcblolojispetiode 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ................................. .26 ...... Mai. 19 81 

füR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zlo IV-50.004/29-2/81 

S.ubenrins I 
Tel.phon 7500 

B e a n t w 0 r tun g 

110"1 lAS 

'äS81 -05- 2 7 
zu --110~ lJ 

der Anfrage der Abgeordneten GRABHER-MEYER 
und Genossen an den Bundesminister für Ge­
sundheit und Umweltschutz betreffend Berei­
nigung des Transplantateproblems 

(Nro 1108/J-NR/1981) 

In der gegenständlichen Anfrage wurden folgende Fragen 
gestellt~ 

'~1 0 Welche Überlegungen werden in Ihrem Ministerium über 
den Problemkreis der Organtransplantationen angestellt? 

20 Welche Initiativen haben Sie diesbezüglich ins Auge ge­
faßt? 

30 Bis wann wird Ihrer Schätzung nach ein konkretes Ergeb­
nis der Überlegungen vorliegen?" 

In Beantwortung dieser Fragen teile ich mit: 

Zu 10: 

Ich erachte die in einem Krankenhaus von Ärzten durchge­
führte Entnahme von Leichenteilen zu Heilzwecken schon nach der 
bestehenden Rechtslage für zulässigo 
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Ungeachtet dessen scheint mir aber doch eine klarere ge­
setzliche Regelung im Bereich des Krankenanstaltengesetzes not­
wendig zu sein .. 

Zu 2 .. : 

Im Gegenstande haben Beratmlgen mit dem Bundesministerium 

für Justiz und dem Bundeskanzle!'amt stattgefunden .. Diese haben 
ergeben, daß eine bundesgesetzliche Regelung der Organentn~~e 
zu Heilzwecken im Rahmen des Krankenanstaltengesetzes im Sinne 
der in Österreich seit langem für die Obduktion geltenden Grund­
sätz~ erfolgen sollo 

Die Organentnahme wäre hiebei auf einzelne Teile des Ver­
storbenen zu beschränken und soll nur zu Heilzwecken zulässig 
seino Weiters soll der Arzt p der den eingetretenen Tod fest­
stellt, nicht an der Entnahme bzwo Transplantation beteiligt 
sein dürfeno Darüberhinaus müssen sittenwidrige Geschäfte mit 
Körperteilen untersagt werden 0 

Zu 30g 

Der Entwurf einer entsprechenden Novelle des Krankenan­
staltengesetzes wird derzeit im Bundesministerium für Gesund­
heit und Umweltschutz ausgearbeiteto 

Es ist in Aussicht genommen, den Gesetzesentwurf noch in 
diesem Jahr zur allgemeinen Begutachtung auszusenden. 

Der Bundesminister: 
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